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Sekretariat Gemeinderat

Herr

Gemeinderatspräsident

lvo Hasler

Ratssekretariat / Stadtverwaltu ng

8600 Dübendorf

16. Mär22022

SCHRIFTLICHE ANFRAGE ZUR ADRESSIERUNG VON POST DER

STADTVERWALTUNG AN PAARE

Bei Zuschriften aus verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung ist uns aufgefallen, dass bei

Paaren oft nur der Mann angeschrieben wird.

Hier einige Beispiele:

a Entsorgungskarte Tiefbauamt: Bei Paaren ist sie nur an den Mann adressiert. Eine

Einwohnerin hat sich darüber geärgert und dem Tiefbauamt einen Brief geschrieben hat. ln

der Antwort stand, dass die Post jeweils an den <Haushaltvorstand> gehe.

Beantragung von ldentitätskarten für Kinder: Eine Mutter musste im Stadthaus beim

Bestellen der lD's für ihre Kinder einen Brief unterschreiben, der nicht an sie, sondern an

ihren Mann gerichtet war. Der Umschlag mit den Karten, die nach Hause geschickt wurden,

war dann auch an ihren Mann adressiert.

Einbürgerungsverfahren: Wenn sich ein Paar gleichzeitig gemeinsam im

Einbürgerungsverfahren befindet, ist ein Teil der Post von der Sladtverwaltung nur an den

Mann adressiert.
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Kürzlich wurde die Parteienwerbung für die Kommunalwahlen verschickt, auf diesem Umschlag

waren bei Paaren die Namen von Frau und Mann angegeben. Offenbar ist es für die Veruualtung also

administrativ möglich, beide Namen aufzuführen.

lch bin der Meinung, dass eine moderne Stadtverwaltung, die Frau und Mann als gleichberechtigt

betrachtet, darauf achten sollte, dies bei den Zuschriften sichtbar zu machen. Dass der Ehemann als

<Haushaltvorstand> bezeichnet wird, ist hoffnungslos altmodisch.



Wir bitten in diesem ng um dle Beantwortung folgender Fragen

1. Gibt es auf der Veruvaltung eine Vorgabe, wie Post an Einwohnerinnen und Einwohner
I

adressiert wird?

2. Findet der St{dtrat auch, dass jeweils Frau und Mann angeschrieben werden sollten, wenn

es beide betrifft?

3. Wenn ja, waslunternimmt der Stadtrat, dass dies angepasst wird?

4. Wie definiert der Stadtrat den Ausdruck <Haushaltvorstand> und mit welcher Begründung?

Wir danken für die sol'gfältige Beantwortung unserer Fragen.

Flavia Sutter

Gemeinderätin Grüne


